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Entschließung des Europäischen Parlaments zu der Entscheidung des Obersten 
Gerichtshofs der USA, das Recht auf Abtreibung in den Vereinigten Staaten zu kippen, 
und zu der Notwendigkeit, das Recht auf Abtreibung zu bewahren und die Gesundheit 
der Frauen in der EU zu schützen
(2022/2742(RSP))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf das am 24. Juni 2022 vom Obersten Gerichtshof der Vereinigten 
Staaten von Amerika in der Rechtssache Dobbs, staatlicher Gesundheitsbeauftragter 
des Gesundheitsministeriums Mississippi et al. / Jackson Women’s Health Organization 
et al. gefällte Urteil1,

– unter Hinweis auf Artikel 6 des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische 
Rechte (IPBPR),

– unter Hinweis auf das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte des 
Kindes,

– unter Hinweis auf die Artikel 2, 3, 7 und 33 der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union,

– unter Hinweis auf Artikel 5 Absatz 3 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) 
und das Protokoll (Nr. 2) über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit,

– gestützt auf Artikel 168 Absatz 7 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV),

– unter Hinweis auf das Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union in der 
Rechtssache Brüstle/Greenpeace, C-34/10,

– unter Hinweis auf die Erklärung der Kommission zu der Entscheidung des Obersten 
Gerichtshofs der USA, das Recht auf Abtreibung in den Vereinigten Staaten zu kippen, 
und zu der Notwendigkeit, das Recht auf Abtreibung zu bewahren und die Gesundheit 
der Frauen in der EU zu schützen,

– gestützt auf Artikel 132 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass die Achtung des Privat- und Familienlebens in allen 
völkerrechtlich verbindlichen Rechtsinstrumenten verankert ist, die von den 
Mitgliedstaaten unterzeichnet, ratifiziert und umgesetzt wurden bzw. werden;

B. in der Erwägung, dass ungewollte und unerwünschte Schwangerschaften für viele 
Frauen und Männer, einschließlich Mädchen und Jungen im Jugendalter und deren 

1 https://www.supremecourt.gov/opinions/21pdf/19-1392_6j37.pdf

https://www.supremecourt.gov/opinions/21pdf/19-1392_6j37.pdf
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Familien, nach wie vor ein Problem darstellen;

C. in der Erwägung, dass der Begriff „sexuelle und reproduktive Gesundheit und damit 
verbundene Rechte” in keinem verbindlichen völkerrechtlichen Vertrag oder 
Übereinkommen definiert ist;

D. in der Erwägung, dass es im Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte 
des Kindes heißt, dass „das Kind wegen seiner mangelnden körperlichen und geistigen 
Reife besonderen Schutzes und besonderer Fürsorge, insbesondere eines angemessenen 
rechtlichen Schutzes, vor und nach der Geburt bedarf“;

E. in der Erwägung, dass Artikel 6 des IPBPR, der von allen EU-Mitgliedstaaten 
unterzeichnet und ratifiziert wurde und umgesetzt wird, besagt, dass „jeder Mensch ein 
angeborenes Recht auf Leben“ hat;

1. weist erneut auf das souveräne Recht jedes Mitgliedstaats hat, seine Abtreibungspolitik 
im Einklang mit seinen eigenen nationalen Rechtsvorschriften, unter uneingeschränkter 
Achtung der verschiedenen religiösen und ethischen Werte und des kulturellen 
Hintergrunds seiner Bevölkerung und im Einklang mit den allgemein anerkannten 
Menschenrechten festzulegen;

2. unterstützt die Achtung des Privat- und Familienlebens, die in allen völkerrechtlich 
verbindlichen Rechtsinstrumenten verankert ist, die von den Mitgliedstaaten 
unterzeichnet, ratifiziert und umgesetzt wurden bzw. werden;

3. bedauert zutiefst, dass es ungewollte und unerwünschte Schwangerschaften gibt, die für 
viele Frauen, einschließlich Mädchen im Jugendalter, sowie Jungen und deren Familien 
nach wie vor ein Problem darstellen;

4. verurteilt die Verletzung der körperlichen Unversehrtheit von Frauen und schädliche 
Praktiken, durch die die Selbstbestimmung von Frauen kontrolliert werden soll, sowie 
die rechtswidrige Praxis der Verstümmelung der weiblichen Genitalien und alle Formen 
der sexuellen Kontrolle über Frauen;

5. stellt fest, dass das Urteil vom 24. Juni 2022 einzig die USA betrifft und dass darin 
lediglich erklärt wird, dass die Bundesverfassung der USA kein Recht auf Abtreibung 
verleiht und dass die Befugnis, Schwangerschaftsabbrüche zu reglementieren, an die 
Menschen und die von ihnen gewählten Vertreter zurückgegeben wird;

6. stellt fest, dass weder die EU noch ihre 27 souveränen Mitgliedstaaten der 
Gerichtsbarkeit des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten unterliegen und dass 
die Entscheidung im Fall Dobbs daher für die Bürger der 27 Mitgliedstaaten – 
abgesehen von der substanziellen rechtlichen Begründung des Obersten Gerichtshofs 
der USA – keine praktische Wirkung hat;

7. verweist auf Artikel 168 Absatz 7 AEUV, der besagt, dass bei den Tätigkeiten der 
Union „die Verantwortung der Mitgliedstaaten für die Festlegung ihrer 
Gesundheitspolitik sowie für die Organisation des Gesundheitswesens und die 
medizinische Versorgung gewahrt“ wird;
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8. tritt für das universelle Menschenrecht auf Verweigerung aus Gewissengründen und 
auch die Verantwortung des Staates ein, dafür zu sorgen, dass Patienten rechtzeitig 
Zugang zu rechtmäßiger medizinischer Versorgung erhalten können, wobei dies 
insbesondere für die medizinische Notfallversorgung von Schwangeren und Müttern 
gilt;

9. fordert die Mitgliedstaaten auf, in eine Vielzahl familienpolitischer Maßnahmen und 
Programme zu investieren;

10. erkennt an, dass der Vater, die Mutter und andere Personen, die rechtlich für 
heranwachsende Jungen und Mädchen verantwortlich sind, das Recht, die Pflicht und 
die Verantwortung dafür haben, in einer Weise, die deren sich entwickelnden 
Fähigkeiten entspricht, angemessene Orientierung und Anleitung in emotionalen, 
sexuellen und reproduktiven Angelegenheiten zu bieten;

11. betont, dass die Vereinigten Staaten von Amerika ein souveränes Land mit einem gut 
etablierten und geachteten Rechtssystem sind; ist daher der Ansicht, dass jegliche 
Einmischung vonseiten der Europäischen Union vollkommen unangemessen ist;

12. fordert alle Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der EU sowie von der EU 
finanzierte Vereinigungen der organisierten Zivilgesellschaft auf, die Entscheidung im 
Fall Dobbs nicht als Gelegenheit zu nutzen, in die inneren Angelegenheiten der USA 
einzugreifen oder die Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs der USA zu 
delegitimieren; weist darauf hin, dass Appelle innerhalb der EU, die EU-Organe nicht 
zu delegitimieren, als Vorbild für Zurückhaltung dienen können;

13. fordert die Kommission auf, die Mitgliedstaaten bei den beträchtlichen 
Herausforderungen zu unterstützen, mit denen sie derzeit konfrontiert sind und zu denen 
etwa die Krise im Zusammenhang mit den Lebenshaltungskosten, die Sicherheit der 
Kraftstoffversorgung, die Inflation, die russische Aggression gegenüber der Ukraine, 
die demografische Krise und die Masseneinwanderung gehören, anstatt sich von 
Gerichtsentscheidungen in Drittländern ablenken zu lassen;

14. beauftragt seine Präsidentin, diese Entschließung der Kommission, dem Europäischen 
Rat und dem Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika zu übermitteln.


